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Arbeitsgruppe 4 
Eingruppierung „kircheneigene Tätigkeitsmerkmale 

Ulrich Beuker und Ralf Vullriede 
 
 

DVO Anlage 2 

(zu §§ 15 und 15a) 
��Erl. 1, 2 

Entgeltordnung zur DienstVO 

– Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale – 

 

A. Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst  

B. Helferinnen im Pfarramt oder Gemeindedienst, Sekretärinnen 

C. Diakoninnen 

D. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen 

E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen 

F. Haus- und Wirtschaftspersonal 

G. Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen 

H. Sozialsekretärinnen  

I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten 

J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen, Stu-

dienleiterinnen an der Evangelischen Akademie Loccum 

K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen 

L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst 

M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst  

N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege 

O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 

P. Fundraiserinnen 

 

 

Vorbemerkung zu allen Tätigkeitsmerkmalen 

 

Für die kircheneigenen Tätigkeitsmerkmale werden Entgeltgruppen des TV-L zugrunde gelegt. 

 

 

A. Mitarbeiterinnen im kirchenmusikalischen Dienst  

 

Entgeltgruppe 2 

1. Kirchenmusikerinnen ohne Kirchenmusikprüfung  

 

Entgeltgruppe 4 

2. Kirchenmusikerinnen mit D-Kirchenmusikprüfung 
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Entgeltgruppe 6 

3. Kirchenmusikerinnen mit C-Kirchenmusikprüfung 

4. Kirchenmusikerinnen mit A- oder B-Kirchenmusikprüfung auf C-Stellen  

 

Entgeltgruppe 11 

5. Kirchenmusikerinnen mit B-Kirchenmusikprüfung auf B-Stellen
 1)

 

6. Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung auf B-Stellen
 1) 

7. Landesposaunenwartinnen, soweit nicht höher eingruppiert  

 

Entgeltgruppe 13 

8. Kirchenmusikerinnen mit A-Kirchenmusikprüfung auf A-Stellen
 1) 2)

 

9. Landesposaunenwartinnen mit herausgehobener Tätigkeit in der Fachaufsicht 

 

Entgeltgruppe 14 

10. Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen, soweit nicht höher eingruppiert  

 

Entgeltgruppe 15 

11. Kirchenmusikerinnen mit besonderen Funktionen  

 

Fußnoten: 
1)

 Bei der Übertragung von Aufgaben einer Kreis-(Propstei-)kantorin erhält die Kirchenmusike-

rin eine Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Tabellenentgelt 

der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 12 Stufe 3.  
2)

 Kirchenmusikerinnen in Stellen von besonderer Wichtigkeit für die jeweilige beteiligte Kirche 

erhalten eine Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Tabellen-

entgelt der Entgeltgruppe 11 Stufe 3 und dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 12 Stufe 3. 

Die besondere Wichtigkeit wird durch die zuständige oberste Behörde festgesetzt.” 

 

 

B. Helferinnen im Pfarramt oder Gemeindedienst, Sekretärinnen  

 

I. Mitarbeiterinnen in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Propsteien, Gesamtverbänden 

und Kirchenverbänden  

 

Entgeltgruppe 4  

1. Helferinnen im Pfarramt oder Gemeindedienst, Gemeindesekretärinnen, 

Pfarramtssekretärinnen, Sekretärinnen in Kirchenkreisämtern, Gesamtver-

bänden und Kirchenverbänden  

 

Entgeltgruppe 5 

2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse 

erfordert  

 

Entgeltgruppe 6 

3. Kirchenkreissekretärinnen und Propsteisekretärinnen  

 

Entgeltgruppe 7 

 

4. Sekretärinnen in Kirchenverbänden der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, 

die in erheblichem Umfang selbstständig verantwortungsvolle Aufgaben er-

füllen, in Vertrauensstellungen von besonderer Bedeutung 
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II. Sekretärinnen in anderen Dienststellen 

 

Entgeltgruppe 4  

1. Sekretärinnen  

 

Entgeltgruppe 5 

2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse 

erfordert  

 

Entgeltgruppe 6 

3. Sekretärinnen, die in erheblichem Umfang selbstständig verantwortungsvolle 

Aufgaben erfüllen, in Vertrauensstellungen von besonderer Bedeutung  

 

Entgeltgruppe 7 

4. Sekretärinnen, die für Landessuperintendenten und Landessuperintendentin-

nen, für Referatsleiter und Referatsleiterinnen im Landeskirchenamt Hanno-

ver, für Dezernenten und Dezernentinnen im Oberkirchenrat Oldenburg oder 

für Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen mit vergleichbaren Aufgaben tä-

tig sind 

 

Entgeltgruppe 8  

5. Sekretärinnen der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen des Landeskir-

chenamtes Hannover, Sekretärin der Leiterin oder des Leiters der Geschäfts-

stelle der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Sekretärin-

nen der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen im Landeskirchenamt 

Wolfenbüttel  

6. Sekretärin des Bischofs oder der Bischöfin der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 

 

Entgeltgruppe 9 

7. Sekretärinnen des Landesbischofs oder der Landesbischöfin der Ev.-luth. 

Landeskirche in Braunschweig, des Landesbischofs oder der Landesbischöfin 

der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und des Präsidenten oder der Präsi-

dentin des Landeskirchenamtes Hannover   

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 

 

C. Diakoninnen 
1)

  

 

Entgeltgruppe 6  

1. Diakoninnen im Anerkennungsjahr, in der Anerkennungszeit oder in der Aufbau-

ausbildung 2)  

 

Entgeltgruppe 9 

2. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen er-

füllen mit entsprechender Tätigkeit 

(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage in 

Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 

 

Entgeltgruppe 10 

3. Diakoninnen in der Anstellungsträgerschaft der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, 

denen vielfältige Koordinierungsaufgaben innerhalb einer Region sowie Schwer-

punktaufgaben für Jugendarbeit in der Ev.-Luth. Kirche übertragen sind, mit 

mindestens zweijähriger Berufserfahrung 

4. Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzungen er-

füllen, denen auf Dauer besonders schwierige, verantwortungsvolle oder vielfäl-

tige Koordinierung erfordernde Aufgaben übertragen sind 3) 
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Entgeltgruppe 12 

5. Diakoninnen der Fallgruppe 4, deren Tätigkeit sich durch das Maß der Verant-

wortung erheblich aus der Fallgruppe 4 heraushebt 4)  

 

Fußnoten: 

 
1) In der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg sind 

diese Tätigkeitsmerkmale auch auf Gemeindehelferinnen und Jugendwartinnen anzuwen-

den. 

 
2) Diakoninnen in der Aufbauausbildung, die bereits entsprechende Tätigkeiten außerhalb der 

Kirchen der Konföderation wahrgenommen haben, sind eine Vergütungsgruppe niedriger 

eingruppiert als Diakoninnen, die die landeskirchlich festgelegten Anstellungsvoraussetzun-

gen erfüllen.  

 
3) z. B. Diakoninnen mit Aufgaben für den Bereich eines Sprengels oder mit abgeschlossener 

zusätzlicher Spezialausbildung, sofern ihnen eine entsprechende Tätigkeit übertragen ist. Es 

kommen nur Spezialausbildungen in Betracht, die von der zuständigen obersten Behörde 

anerkannt und durch einen mindestens einjährigen Lehrgang oder in einer mindestens zwei-

jährigen berufsbegleitenden Ausbildung vermittelt worden sind. 

 
4) z. B. als Leiter der Telefonseelsorgeeinrichtung.  

 

D. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen 

 

Entgeltgruppe 4  

1. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen  

 

Entgeltgruppe 5 

2. Küsterinnen, Kirchenvögtinnen, Kirchendienerinnen, deren Tätigkeit sich durch 

besondere Vielseitigkeit und Schwierigkeit des Arbeitsbereiches aus der Fallgrup-

pe 1 wesentlich heraushebt  

 

Entgeltgruppe 6 

3. Küsterinnen, die in Kirchen von besonderer Bedeutung in kunstgeschichtli-

cher oder sonstiger Hinsicht herausragende Leistungen erbringen. Der Kreis 

dieser Kirchen wird von der zuständigen obersten Behörde abschließend 

festgelegt 

 

Fußnote: 

 

Küsterinnen, die von der obersten Behörde als Fachberaterinnen berufen werden, erhalten für die Dauer der 

Fachberatertätigkeit eine monatliche Zulage von 102,26 Euro. 

 

 

E. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen, Pfarrerinnen  

 

I. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen 

 

Entgeltgruppe 10  

1. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen während der Probezeit   

 

Entgeltgruppe 13 

2. Pfarrverwalterinnen/Pfarrdiakoninnen mit entsprechender Tätigkeit nach Ab-

schluss der Probezeit   
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II. Pfarrerinnen 

 

Entgeltgruppe 13 

  Pfarrerinnen mit entsprechender Tätigkeit   

 

 

F. Haus- und Wirtschaftspersonal  

 

Vorbemerkung 

 

Für Haus- und Wirtschaftspersonal gilt Anlage A Teil II Abschnitt 25.4 zum TV-L, soweit im Fol-

genden nichts anderes geregelt ist.  

 

Entgeltgruppe 4 

1. Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit  

 

Entgeltgruppe 5 

2. Wirtschafterinnen der Fallgruppe 1 in Stellen von besonderer Verantwortung, 

z. B. bei Alleinbewirtschaftung eines Heimes  

G. Hausdamen in Predigerseminaren und ähnlichen Einrichtungen  

 

Entgeltgruppe 5  

1. Hausdamen  

 

Entgeltgruppe 9 

2. Hausdamen mit einer ihren Aufgaben entsprechenden Vorbildung  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

3. Hausdamen der Fallgruppe 2 in Stellen mit besonderer Verantwortung 

 

 

H. Sozialsekretärinnen  

 

Entgeltgruppe 6  

1. Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener Berufsausbildung in der Tätigkeit von Sozi-

alsekretärinnen  

 

Entgeltgruppe 8 

2. Mitarbeiterinnen der Entgeltgruppe 4 Fallgruppe 1 nach dem ersten Jahr der be-

rufsbegleitenden Qualifizierung1) 

 

Entgeltgruppe 9 

3. Sozialsekretärinnen mit Prüfung als Sozialsekretärin und entsprechender Tätig-

keit 

4. Sozialsekretärinnen mit einer anderen als gleichwertig anerkannten Qualifikati-

on2), die entsprechende Tätigkeiten ausüben, sowie Mitarbeiterinnen, die auf-

grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-

ten ausüben 

 

Fußnoten: 

 
1) 

Eine der Tätigkeit einer Sozialsekretärin förderliche kirchliche oder gesellschaftspolitische berufsbegleitende 

Qualifizierung liegt vor, wenn sie in anerkannten Seminaren/Lehrgängen vermittelt worden ist. Bietet der 

Anstellungsträger diese Seminare/Lehrgänge nicht innerhalb von zwei Jahren an, gilt die Qualifizierung als 

vorhanden.  
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2)  

Als gleichwertige Qualifikation gilt z. B. der Abschluss der Ausbildung zur Diakonin oder Sozialarbeiterin. 

 

 

I. Mitarbeiterinnen an Familienbildungsstätten  

 

Entgeltgruppe 6  

1. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit abgeschlossener Berufsausbildung  

 

Entgeltgruppe 8 

2. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit abgeschlossener Fachschulausbildung sowie 

sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er-

fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben  

3. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit Meisterprüfung2) oder einer gleichwertigen 

Prüfung sowie sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 

und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben 

 

Entgeltgruppe 9  

4. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit einem ihrer Tätigkeit entsprechenden Fach-

hochschulabschluss und staatlicher Anerkennung sowie sonstige Mitarbeiterin-

nen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-

chende Tätigkeiten ausüben 

 

Entgeltgruppe 10  

5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit 

bis zu 4.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 

6. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familien-

bildungsstätten mit mehr als 4.500 bis zu 7.500 Unterrichtsstunden jährlich3) 

 

Entgeltgruppe 11  

7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit 

mehr als 4.500 bis zu 7.500 Unterrichtsstunden jährlich3)   

8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familien-

bildungsstätten mit mehr als 7.500 bis zu 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3) 

 

Entgeltgruppe 12  

9. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit 

mehr als 7.500 bis zu 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als stellvertretende Leiterinnen von Familien-

bildungsstätten mit mehr als 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 

Entgeltgruppe 13  

11. Pädagogische Mitarbeiterinnen1) mit einer ihrer Tätigkeit entsprechenden abge-

schlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung sowie sonstige Mitarbeiterin-

nen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-

chende Tätigkeiten ausüben als Leiterinnen von Familienbildungsstätten mit 

mehr als 10.500 Unterrichtsstunden jährlich3)  

 

Fußnoten: 

 
1) Die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterin wird durch lehrende, beratende und pla-

nende Funktion bestimmt; Verwaltungsaufgaben können hinzutreten. 

 
2)  Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit Meisterprüfung oder einer gleichwertigen Prüfung 

erhalten eine Meisterzulage von 38,35 Euro monatlich. 
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3. Die Unterrichtsleistung wird bezogen auf die gesamte Familienbildungsstätte einschließ-

lich Außenstellen. Die durch Honorarkräfte geleisteten Unterrichtsstunden zählen bei der 

Unterrichtsleistung mit. Die geforderten Stundenzahlen beziehen sich auf den Mittelwert 

aus den im zurückliegenden Jahr geleisteten und nach der Planung für das laufende Jahr 

vorgesehenen Unterrichtsstunden.   
 

 

J. Dozentinnen an landeskirchlichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen
1)

, Studienleiterinnen an 

der Evangelischen Akademie Loccum  

 

Entgeltgruppe 12  

1. Dozentinnen und Praxisanleiterinnen mit entsprechender Tätigkeit   

 

Entgeltgruppe 13 

2. Dozentinnen mit der Prüfung für das Lehramt an Realschulen mit entsprechender 

Tätigkeit 

3. Dozentinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung, Studien-

leiter an der Evangelischen Akademie Loccum mit abgeschlossener wissenschaft-

licher Hochschulbildung mit entsprechender Tätigkeit  

 

Entgeltgruppe 14 

4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppen 2 und 3, deren Tätigkeit sich durch besondere 

Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 2 oder 3 heraushebt  

 

Entgeltgruppe 15 

5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 in besonderen Fällen2)  

 

Fußnoten: 

 
1) Landeskirchliche Aus- und Fortbildungseinrichtungen im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale 

sind das Religionspädagogische Institut der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, das Evan-

gelische Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim und die Evangelische 

Akademie in Rastede. 
 

2)  Ein besonderer Fall liegt vor, wenn eine Dozentin eine Tätigkeit ausübt, die in der Lan-

deskirche üblicherweise Kirchenbeamtinnen oder Pfarrerinnen übertragen wird, und 

wenn eine Kirchenbeamtin oder Pfarrerin in dieser Tätigkeit nach Besoldungsgruppe A 15 

besoldet würde. 
 

 

K. Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen  

 

Entgeltgruppe 10  

Kirchenkreis-(Propstei-)sozialarbeiterinnen   

 

 

L. Sonstige Mitarbeiterinnen im übergemeindlichen Dienst  

 

Entgeltgruppe 9  

1. Geschäftsführerinnen, Medienberaterinnen1) mit Aufgaben für den Bereich eines 

Sprengels oder der Landeskirche, Bildungsreferentinnen2), Bildungsreferentinnen 

in der Evangelischen Erwachsenenbildung3), Gemeindepädagoginnen auf landes-

kirchlicher Ebene2)  
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(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage in 

Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 

 

Entgeltgruppe 12 

2. Landesgeschäftsführerin des Landesjugendpfarramtes, Landesjugendwartin, Be-

auftragte für Diakone und Diakoninnen sowie andere Mitarbeiterinnen mit Lei-

tungsaufgaben für den Bereich der Landeskirche  

 

Fußnoten: 

 
1) 

Gilt nur für Medienberaterinnen, die medienpädagogisch in der Beratung und in der Ausbildung von haupt- 

und nebenberuflichen sowie ehrenamtlichen Mitarbeitern im Bereich eines Sprengels oder der Landeskirche 

eingesetzt sind und die mindestens über eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung als Medienpädago-

gin oder über eine vergleichbare Ausbildung verfügen. 
 

2)  
in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und im Landesjugendpfarramt in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. 

 

3. Gilt nur für Bildungsreferentinnen mit einschlägiger Fachhochschulausbildung (z. B. Diakonin) und entspre-

chender Tätigkeit sowie für sonstige Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten entsprechen-

de Tätigkeiten ausüben. 

 

 

M. Mitarbeiterinnen im ambulanten Pflegedienst 

 

Vorbemerkungen  

1. Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegerin” umfasst auch die Be-

zeichnungen „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin”.  

2. Die Bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpflegehelferin” umfasst auch ver-

gleichbare landesrechtlich geregelte Ausbildungen in der Gesundheits- und Kran-

kenpflegehilfe.  

 

Entgeltgruppe KR 3a 

1. Pflegehelferinnen mit entsprechender Tätigkeit  

 

Entgeltgruppe KR 4a 

2. Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen sowie Altenpflegehelferinnen mit 

mindestens einjähriger Ausbildung und Abschlussprüfung mit entsprechender Tä-

tigkeit  

 

Entgeltgruppe KR 8a 

3. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sowie Altenpflegerinnen mit entspre-

chender Tätigkeit  

(keine Stufe 1) 

 

Entgeltgruppe KR 9b  

4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit einer Zusatzausbildung in der Gemeinde-

krankenpflege/Gemeindealtenpflege als Leitende Pflegefachkraft in einer Diako-

nie-/Sozialstation  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

5. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3 mit mindestens dreijähriger Praxis in der Ge-

meindekrankenpflege/Gemeindealtenpflege als Leitende Pflegefachkraft in einer 

Diakonie-/Sozialstation  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 
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6. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von 

Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 7 oder 8 bestellt sind 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe KR 9c  

7. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diako-nie-

/Sozialstation mit mindestens sechs ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

8. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diako-nie-

/Sozialstation mit mindestens sechs ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

9. Mitarbeiterinnen, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von 

Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 10 oder 11 bestellt sind 

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 5 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 5 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

 

Entgeltgruppe KR 9d  

10. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 4 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diako-nie-

/Sozialstation mit mindestens zwölf ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

11. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 als Leitende Pflegefachkraft in einer Diako-nie-

/Sozialstation mit mindestens zwölf ständig unterstellten Pflegepersonen  

(keine Stufen 1 und 2, Stufe 4 nach 4 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 2 Jahren in Stufe 4, kei-

ne Stufe 6) 

 

Anmerkungen: 

 

a) Pflegepersonen der Entgeltgruppen KR 3a bis KR 9c, die die Grund- und Behandlungs-

pflege in Alten- und Pflegeheimen oder Diakonie-/Sozialstationen zeitlich überwiegend 

ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 46,02 Euro.  

b) Pflegepersonen der Vergütungsgruppen KR 8a bis KR 9c, die als Stationspflegerinnen 

oder Pflegepersonen in anderen Tätigkeiten mit unterstellten Pflegepersonen eingesetzt 

sind, erhalten die Zulage nach Anmerkung a ebenfalls, wenn alle ihnen durch ausdrückli-

che Anordnung ständig unterstellten Pflegepersonen Anspruch auf eine Zulage nach An-
merkung a haben. Die Zulage steht auch Pflegepersonen zu, die durch ausdrückliche An-

ordnung als ständige Vertreterinnen einer nach Satz 1 Anspruchsberechtigten bestellt 

sind. 

 

c) Eine Zulage nach Anmerkung b wird nicht neben einer Zulage nach Anmerkung a ge-

währt. 

 

d) Der ständigen Unterstellung im Sinne der Tätigkeitsmerkmale ist die Koordination selb-

ständiger Pflegepersonen gleichgestellt.  

 
e) Die Zusatzausbildung nach Fallgruppe 4 muss mindestens 800 Unterrichtsstunden um-

fassen. 

 

f) Ständige Vertreterinnen sind nicht die Vertreterinnen in Urlaubs- oder sonstigen Abwe-

senheitsfällen.  
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g) Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in dem betreffenden Be-

reich beschäftigten Personen abhängt, 

aa) ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- oder Stellenplan 

zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind,  

bb) zählen teilzeitbeschäftigte Personen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im 

Dienstvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbe-

schäftigten,  

cc) zählen Personen, die zu einem Teil ihrer Arbeitszeit unterstellt oder zu einem Teil 

ihrer Arbeitszeit in einem Bereich beschäftigt sind, entsprechend dem Verhältnis 
dieses Anteils zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, 

dd) bleiben Schülerinnen in der Krankenpflege und Krankenpflegehilfe sowie Personen, 

die sich in einer Ausbildung in der Altenpflege befinden, außer Betracht; für die Be-

rücksichtigung von Stellen, auf die diese Personen angerechnet werden, gilt Dop-

pelbuchstabe aa. 
 

 

N. Mitarbeiterinnen in der Haus- und Familienpflege  

 

Entgeltgruppe 2  

1. Haus- und Familienpflegehelferinnen1) mit entsprechender Tätigkeit  

 

Entgeltgruppe 5 

2. Haus- und Familienpflegehelferinnen mit einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung, die für die Tätigkeit förderlich ist2), und entsprechender Tätigkeit  

 

Entgeltgruppe 6 

3. Haus- und Familienpflegerinnen mit staatlicher Anerkennung3) und entsprechen-

der Tätigkeit  

 

Fußnoten: 

 
1) Kenntnisse in Haushaltsführung und Kindererziehung sollen vorhanden sein. 

 
2) Als für die Tätigkeit förderlich gilt z. B. eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Al-

tenpflege, Krankenpflege, Hauswirtschaft oder Sozialpädagogik. 
 
3) Der staatlichen Anerkennung steht in den Bundesländern, in denen diese nicht erteilt 

wird, die Fachausbildung mit Abschluss des Berufspraktikums gleich.  
 

 

O. Rechnungsführerinnen in der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig  

 

Entgeltgruppe 5  

1. Rechnungsführerinnen  

 

Entgeltgruppe 6 

2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1 mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbil-

dung oder Verwaltungsausbildung  
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P. Fundraiserinnen  

 

Entgeltgruppe 9  

1. Fundraiserinnen1) 

(Mitarbeiterinnen in dieser Fallgruppe erhalten eine monatliche Entgeltgruppen-

zulage in Höhe von 8,5 v. H. der Entgeltgruppe 9 Stufe 2) 

 

Entgeltgruppe 11 

2. Fundraiserinnen, deren Tätigkeit sich zu mindestens einem Drittel durch beson-

dere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Fallgruppe 1 heraushebt 2) 

 

Entgeltgruppe 13 

3. Fundraiserinnen in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, denen z. B. die ver-

antwortliche und selbständige Entwicklung, Durchführung und Evaluation für 

Spenden-, Stiftungs- und insbesondere Großspender- und Erbschaftsmarketing 

obliegt und die Schulungsprogramme, Marketingmaterialien, Multichannel-

Konzepte (Marketing mit verschiedenen zeitgleichen Media-Kanälen) entwickeln; 

vorausgesetzt wird eine Tätigkeit, die ganz überwiegend verantwortungsvoll ist  

 

Fußnoten: 

 
1) Fundraiserinnen ohne Fundraising-Ausbildung (jedoch mit förderlicher Berufsausbildung) 

in Kirchengemeinde, Kirchenkreis, kirchlichem Förderverein oder Stiftung mit der Aufga-

be der Beratung und Begleitung oder Durchführung von Fundraising-Aktionen. 

 
2)

 Fundraiserinnen mit abgeschlossener Ausbildung an der Fundraising Akademie Frank-

furt, der Landeskirche Hannovers oder gleichwertiger Ausbildung und über die Aufgaben 

von Nr. 1 hinausgehender Aufgabe der Leitung des Fundraisings in einem Kirchenkreis 

[im Hinblick auf strategische Planung, Marketing, Databasemanagement, Schulung von 

Haupt- und Ehrenamtlichen, Neuspendergewinnung und Spenderbindung (Customer 

Relationship Marketing - CRM)]. 

Erl. 1: Anlage 2 m.W.v. 1.7.2010 eingefügt gem. § 1 Nr. 4 der 68. Änderung der DienstVO 
Erl. 2: Abschnitte B bis P angefügt m.W.v. 1.1.2012 gem. § 1 Nr. 6 der 75. Änderung der DienstVO  

§ 2 (Inkrafttreten) der 75. Änderung der DienstVO vom 8.5.2012: 
(1)  … (Änderung der DienstVO) 
(2) 1§ 1 findet keine Anwendung auf die Dienstverhältnisse, die spätestens mit Ablauf des 31. Mai 
2012 geendet haben. 2Satz 1 gilt nicht, soweit Dienstverhältnisse, die spätestens mit Ablauf des 31. 
Mai 2012 geendet haben, ununterbrochen beim selben Anstellungsträger über den 31. Mai 2012 hinaus 
fortgesetzt worden sind. 3In den Fällen des Satzes 2 sind alle ohne Unterbrechung vorhergehenden 
Dienstverhältnisse wie ein zusammenhängendes Dienstverhältnis zu behandeln. 

 


